
1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal 

für das Haushaltsjahr 2026  

vom 02.03.2026 

 

 

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

i. d. F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 15.03.2023  

(GVBl. S. 71), am 10.02.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der 

Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 02.03.2026 hiermit bekanntgemacht wird. 

 

 

Die Änderungen betreffen nur den Bereich der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal, Betriebszweig 

Wasserversorgung.           

           

I. Die Ansätze in den §§ 2, 6 und 7 werden wie folgt geändert:     

      

 

 

§ 2 Ansätze der Erfolgs- und Vermögenspläne des Eigenbetriebs 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

 

                       bisher                 neu 

Wasserversorgung (Gesamt)           2026   2026 

Im Erfolgsplan         in der Einnahme (Ertrag)     auf               3.871.300 €              4.083.200 € 

          in der Ausgabe (Aufwand)     auf               4.282.700 €              4.275.700 € 

          Jahresergebnis                   -411.400 €                -192.500 € 

 

Im Vermögensplan     in der Einnahme 

         (verfügbare Mittel)      auf               6.638.400 €              6.638.400 € 

          in der Ausgabe  

         (benötigte Mittel)      auf               6.638.400 €              6.638.400 € 

 

 

 

Abwasserbeseitigung (Gesamt)     2026   2026  

Im Erfolgsplan         in der Einnahme (Ertrag)     auf               7.726.000 €             7.726.000 € 

          in der Ausgabe (Aufwand)     auf               8.128.200 €             8.128.200 € 

          Jahresergebnis                                 -402.200 €               -402.200 € 

 

Im Vermögensplan     in der Einnahme 

         (verfügbare Mittel)      auf            13.374.000 €           13.374.000 € 

          in der Ausgabe 

         (benötigte Mittel)      auf            13.374.000 €           13.374.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 6 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 

 

                 bisher                 neu 

        2026   2026 

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für 

Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden 

festgesetzt auf 

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 

    förderungsmaßnahmen   

- Verbandsgemeindewasserwerk – verzinste Kredite     auf             5.349.400 €             5.298.500 € 

              - zinslose Kredite     auf                  95.000 €                   45.000 € 

- Verbandsgemeindekanalwerk – verzinste Kredite     auf             9.335.000 €             9.335.000 € 

              - zinslose Kredite     auf             1.240.000 €             1.240.000 € 

 

b) Kredite zur Liquiditätssicherung 

- Verbandsgemeindewasserwerk       auf                 350.000 €                 350.000 € 

- Verbandsgemeindekanalwerk       auf                 700.000 €                 700.000 € 

 

c) Verpflichtungsermächtigungen 

- Verbandsgemeindewasserwerk       auf                  2.453.000 €             2.753.000 € 

- Verbandsgemeindekanalwerk       auf           15.860.000 €           15.860.000 € 

 

 

 

 

 

§ 7 Gebühren und Beiträge 

 

1. Wasserversorgung 

 

1.1 Verteilung der entgeltsfähigen Kosten Wasserversorgung (§ 12 Abs. 3 Entgeltsatzung) 

 

 Wiederkehrender Beitrag = 50,00 % 

 Benutzungsgebühren =  50,00 % 

 

 

              bisher                    neu 

        2026   2026 

1.2 Wiederkehrender Beitrag nach der Grundstücksfläche  Netto   Netto 

       mit Zuschlag für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung) 

 

 wiederkehrender Beitrag je qm    0,15 €   0,16 € 

 

        2025   2026 

1.3 Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch  Netto   Netto 

       (§ 17 Entgeltsatzung) 

 

 Benutzungsgebühr je cbm     1,36 €                 1,43 € 

 

 

1.4 Einmaliger Beitrag Wasser 

       (§ 2 Entgeltsatzung) 

       Beitragssatz je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen 



       für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) ohne  

       Hausanschlusskostenanteil 

 

 für die erstmalige Herstellung mit Förderung  2,16 €   2,16 € 

 (insbes. Baulückengrundstücke) 

 

 für die erstmalige Herstellung ohne Förderung  2,77 €   2,77 € 

 (insbes. Neubaugebiete) 

 

 

1.5 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse 

      (§ 25 Entgeltsatzung) 

      Pauschalbetrag öffentlicher Bereich für die 

 

 erstmalige Herstellung                1.743,60 €               1.743,60 € 

 

 

Zu den Nettobeträgen kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzu. 

Hinweis gemäß Preisangabeverordnung: 

Die jeweiligen Bruttobeträge werden im Amtsblatt veröffentlicht. 
 

 

 

 

2. Abwasserbeseitigung 

 

2.1 Verteilung der entgeltsfähigen festen Kosten Schmutzwasser (§ 13 Abs. 3 Entgeltsatzung) 

 

 Wiederkehrender Beitrag = 50,00 % 

 Benutzungsgebühren =  50,00 % 

 

      Die entgeltsfähigen variablen Kosten Schmutzwasser werden voll über die Benutzungsgebühren 

      abgerechnet. 

 

              bisher                    neu 

        2026   2026 

2.2 Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung 

       nach der Grundstücksfläche mit Zuschlag für 

       Vollgeschosse (§ 13 Entgeltsatzung) 

 

 Beitragssatz je qm      0,09 €    0,09 € 

 

  



        2026   2026 

2.3 Benutzungsgebühren nach der Schmutzwassermenge 

       (90% vom Frischwasserbezug) 

       (§ 18 Entgeltsatzung) 

 

 Benutzungsgebühr je cbm     2,73 €   2,73 € 

 

 

 

2.4 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser 

(§ 13 Entgeltsatzung) 

 

 Beitragssatz je qm nach der möglichen Abflussfläche 0,46 €   0,46 € 

 

 

 

2.5 Einmaliger Beitrag Schmutzwasser 

      (§ 2 Entgeltsatzung) 

      Beitragssatz je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für 

      Vollgeschosse 

      (§ 5 Entgeltsatzung), ohne Hausanschlusskostenanteil 

 

 für die erstmalige Herstellung mit Förderung  4,10 €   4,10 € 

 (insbes. Baulückengrundstücke) 

 

 für die erstmalige Herstellung ohne Förderung  5,45 €   5,45 € 

 (insbes. Neubaugebiete) 

 

 

 

2.6 Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser 

      (§ 2 Entgeltsatzung) 

      Beitragssatz je qm der mit Abflussbeiwerten vervielfachten 

      Grundstücksfläche, (§ 6 Entgeltsatzung), 

      ohne Hausanschlusskostenanteil 

 

 für die erstmalige Herstellung mit Förderung  8,94 €   8,94 € 

 (insbes. Baulückengrundstücke) 

 

 für die erstmalige Herstellung ohne Förderung              13,63 €                13,63 € 

 (insbes. Neubaugebiete) 

 

 

 

2.7 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse 

      (§ 28 Entgeltsatzung) 

      Pauschalbetrag öffentlicher Bereich für die 

 

 erstmalige Herstellung                 3.598,98 €              3.598,98 € 

 

 

  



              bisher                    neu 

        2026   2026 

2.8 Kostenanteil der Ortsgemeinden für die 

       Straßenoberflächenentwässerung 

       § 16 der Vereinbarung zwischen den Ortsgemeinden und den 

       Verbandsgemeindewerken zur Regelung der Benutzung 

       von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Baulast 

       der Ortsgemeinden durch Leitungen und andere Anlagen 

       der öffentlichen Versorgung sowie der Abwasserbeseitigung 

       in der Baulast der Verbandsgemeinde 

 

 Investitionskostenanteil je qm Straßenfläche   22,02 €   22,02 € 

 

 Laufender Kostenanteil je qm Straßenfläche     0,50 €                    0,50 € 

 (Vorausleistung) 

 

                   Die Festsetzung erfolgt nach dem 

                   tatsächlichen Aufwand, der in der 

                   Nachkalkulation zum Jahresabschluss 

                   festgestellt wird. 

 

 

 

 

II. Die §§ 1, 3, 4, 5, 8, 9 und 10 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.    

       

 

 

 

 

Verbandsgemeinde Oberes Glantal         

Schönenberg-Kübelberg, den 02.03.2026 

 

 

 -Lothschütz- 

Bürgermeister 

 

 

 

  



Hinweise: 

Der 1. Nachtragswirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke für den Betriebszweig Wasserversorgung liegt 
zur Einsichtnahme vom 16.03.2026 bis 24.03.2026 bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 14, Waldmohr, Zimmer Nr. W1-4.11 öffentlich 
aus. 
 

Öffnungszeiten:  Montag bis Mittwoch von 8.30 – 12.00     und von 14.00 – 16.00 Uhr 
  Donnerstag  von 8.30 – 12.00     und von 14.00 – 18.00 Uhr 
  Freitag   von 8.30 – 12.00  

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 

gelten. Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die  

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

 oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die 

 Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung  

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.  

 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1  

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

 

Die Veröffentlichung dieser Satzung erfolgt gemäß der Durchführungsverordnung (DV) zu § 27 

Gemeindeordnung 

(GemO) und den Verwaltungsvorschriften (VV) zur Durchführung des § 27 GemO. 

 

 

Schönenberg-Kübelberg, den 02.03.2026 

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal 

 

 

   -Lothschütz- 

 Bürgermeister 

 

 


